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RS OGH 1979/9/12 3Ob77/79,
3Ob125/91

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.09.1979

Norm

EO §47

EO §49

Rechtssatz

Eine unvollständige Vermögensangabe berechtigt nur dann zur Ergänzung des Vermögensverzeichnisses, wenn dem

betreibenden Gläubiger daran kein Mitverschulden, etwa durch Unterlassung des entsprechenden Fragerechtes, tri4t,

sondern darauf zurückzuführen ist, daß das Gericht nicht auf die Vollständigkeit der Angaben gedrungen hat.
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